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Richtlinien für Leichtverpackungen 
DSD-Sonstige Verbunde 

 
 
Diese Fraktion wird nicht getrennt an den Wertstoffhöfen und -kisten gesammelt. Bei 
der Sortierung an der Sortieranlage werden diese sonstigen Verbunde aussortiert. 
 
 
Zu dieser Fraktion zählen folgende Verpackungen: 

• Verbund-Verpackungen, bei denen der Papieranteil min. 50% beträgt 

• Waschmittelflüssigkeitsverpackungen aus einem Verbund von Papier und Kunst-
stoffolie 

• Verbund-Verpackungen aus Papier und einem anderen Stoff, die nicht händisch 
getrennt werden können 

• Joghurtbecher auf Papierbasis 

• Karton-Einweg-Geschirr mit Kunststoffolie oder Wachs beschichtet 

• Gefriertaschen aus Alu und Papier 

• Instantwareverpackungen (Suppen, Sossen, Fertigmischungen) 

• Tiefkühlwarenverpackungen aus Karton und Kunststoffolie 

• Papier mit Wachs beschichtet (Wurst- und Käsepapier) 

• Dosen aus Verbund von Papier und Aluminium 
 
 
Nicht dazugehörende Verpackungen: 

• DSD-Getränkekartons 

• DSD-Aluminium 

• Getränkebecher auf Papierbasis 
 


